
uch In Entseıgenen Strukturen und Organisationen C1IMN. Hier
dung für oder

Es bleibt C116 leßte Schwierigkeit: Den Kampf mıt den Kommunisten
aufnehmen, hieße das ıcht die Gesamtheit der Arbeiterklasse sıch
haben? Lägen die Dinge anders, als S16 geg  1g lıegen, häatte Ina

daran denken können, den Massen Sozialismus vorzuschlagen, der
konstruktiv un außerdem französisch WAaTrc, S1€. das (71ft des
Marxismus MMUNISIETEN. Der französische Arbeiter liebt SC1IN Land
un sC 11 Land ist eben Frankreich Vieles aber erregt den Verdacht daß die
kommunistische Partei ihre Vaterlandsliebe iLNMeEerTr NUL: annn entdeckt,
wenn die Interessen Frankreichs gerade m1T denen der Dritten Internationale
zusammenfallen. der sollte der Kommunismus Anhänger weıt g /
bracht haben, daß S16 wirklich Moskau die Hauptstadt des siegreichen
Proletariats erblicken?

Das sind ohne Zweifel die Gründe, die große Zurückhaltung nahelegen.
Da e$s augenblicklich ıcht möglich ıst eiINe französische Arbeiterpartei /Ä'

gründen, annn an sich fragen, wa die Volksbewegung tun wird Werden
iıcht manche ihren Anhängern, ja selbst ihren leitenden Per-
sonlichkeiten Angst davor haben, daß die Partei nach links abbröckelt? 1el-
leicht verlangen S16 deswegen eC11® feste Stellungnahme gegenüber den
kommunistischen Täuschungen und Tarnungen. Andere hingegen werden Be-
denken tragen angesichts der wahrscheinlichen Spaltung ıcht bloß iıhrer
Partei sondern des ZaNnzenN Landes mıiıt all den unvorhersehbaren Folgen,
die C1INe solche unvermeidlich nach sich ziehen muüßte.

So steht die Republikanische Volksbewegung heute amı Scheideweg. Sie
ıst noch Juns ber sS1C hat bereits bewilesen, daß S16 Unterscheidungsgabe
und Klugheit besigt.

Bodenreiorm un iedlung
Von OSWALD VO  Z NELL-BREUNING

Der Name „Bodenreform” ist ıcht eben glücklich gewählt weıl iıcht
erkennen aßt wa Boden ‚reformiert werden soll aber WAar ein ehr-
licher un rechtschaffener Name bis unmittelbar nach Beendigung der
beiden Weltkriege dazu herhalten mußte, Maßnahmen YAH decken, die mıiıt

dem, w as na bis dahin un ‚„Bodenreform verstand nıchts ECMEINSAIM
hatten nach dem ersten Weltkrieg Maßnahmen mıt ausgesprochen national-
politischer (nationalistischer) Zielsegung, nach dem Zzweılen Weltkrieg Maß-
nahmen, die auf eine Umschichtung gesellschaftlicher Macht- und Herrschafts-
verhältnisse abzielten. 1er geht es ausschließlich die „Bodenreform’:

Sınne des VWortes.
In der heutigen Rechtsordnung, beispielsweise 1m Sachenrecht des BGB,

erfährt der Grund un Boden ZWar gewiß ıcht völlig, aber doch schr weıt-
gehend die gleiche Behandlung wW1e bewegliche „‚Sachen Demgegenüber
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nreformer z effend d aß der und Boden
Sachg erwel eINe CINZISAT S Stellung einnımmt, daß die Rechts-

ordnung dem Rechnung iragen
Grund und Boden ıst vollsten Sinne des Wortes die tragende Grundlage

des menschlichen Daseins; Grund und Boden ıst unvermehrbar, icht nu  m

dem Sinne, daß WITLTE die Erdoberfläche icht vergrößern imstande sind,
sondern auch dem Sıinne, daß der für bestimmte Zwecke verfügbare
Boden icht oder Nu sehr beschränktem Maße vermehrt werden ann
Die Bodenfläche, die für die Gewinnung der menschlichen Nahrung ZU

Verfügung steht, aßt sıch ı CINISCH Teilen der Welt ohl och ı neNneNS-

wertem Maße vergrößern, aber auch da beginnen schon die Grenzen sich
abzuzeichnen; ı dichtbevölkerten Ländern dagegen 1st die Nugßbarmachung
der Bodenfläche bereits weıt getrieben, daß eiNe Vermehrung nıcht
mehr Frage kommt, Gegenteil die für Befriedigung des menschlichen
Wohnbedürfnisses, für Gewerbs- und Verkehrszwecke benötigten Boden-
flaächen bereits auf Kostien der landwirtschaftlich nutbbaren Fläche E€WO
werden INuUusSsenN die für den Wehrmachts- un Rüstungsbedarf des Dritten
Keiches beanspruchten Flächen wurden S,Zt auf e der landwirtschaft-
lich nugßbaren FlächeDeutschlands angegeben, die heute dem friedlichen
Zweck der Ernährungswirtschaft wiederzugewinnen gilt ber auch die für
Wohnzwecke und dergleichen verfügbare Bodenfiläche ist begrenzt und u  b

sehr beschränkter Weise vermehrbar. Gewiß ann das Weichbild ne®e S  S
Stadt sich ausdehnen, aber 1U den Preis der Schaffung entsprechender
Verkehrsanlagen. ber selbst solche Verkehrsanlagen V  mM  n SEWISSE
Lagevorteile iıcht ber eLiNeEeE größere Fläche auszubreiten, drängen vielmehr
außerordentliche Lagevorteile gerade An den Verkehrskno tenpunkten
MN. Derjenige, für den auf diese Lagevorteile ankommt, 1st auf
diesen CN$ begrenzten Boden anSeCWI1CSCH, Der Grund un Boden ist also

mıt den vorbezeichneten Einschränkungen nıcht bloß nıcht VOCTI-

I, sondern auch } ia Auch hierin unterscheidet
sıch vVo der „Ware“ die allgemeinen weniıigstens sowohl beliebig

vermehrbar als insbesondere auch vertretbar ist. Die Sonderstellung des
Bodens 1st ıcht A verkennen; eiıne Rechtsordnung, die den Boden als
„Ware“ behandelt oder SECINET Behandlung als „Ware Vorschub Jleistet, wird
den tatsachlichen Gegebenheiten un darum auch den Bedürfnissen des
Lebens icht gerecht; C11NC solche Rechtsordnung bedarf darum der Änderung,
der „Reform‘

Eine ganz radikale Reformbewegung glaubte, die Sonderstellung des
Bodens verlange, ıhn au der Privatrechtsordnung überhaupt herauszuneh-
meCN, Privatsondereigentum am Grund un Boden grundsäglich icht UzZu-

lassen. Die Unvermehrbarkeit un Nichtvertretbarkeit des Bodens ermögliche
dem Bodeneigentümer, e1INe Bodensperre auszuüben, andern Men:-

schen, die ebenfalls auf 1e Nugung des Bodens angEW1ICSCH SCICH, den
Zugang Zzu Boden Zz7u wehren, es ihnen unmöglich machen, ein Stück
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Boden die Füße bekommen. Das Privatsondereigentum Grund
un Boden bedeute daher eiNle 11 menschlichen Gemeinschaftsleben
erträgliche Machtstellung des Bodeneigentümers und diesem
Grunde beseitigt werden: Grund und Boden se1l das Kigentum der (5E-
meinschaft überführen. Wenn Papst 1Us XI „Quadragesimo anno

gerade 1€ unerträgliche gesellschaftliche Machtstellung geballten FKigentums
als Beispiel die „Sozlalisierung rechtfertigenden Grundes anführt
möchte diese Überlegung der Agrarsozialisten überzeugend und Sınne der
christlichen Sozialreform gelegen erscheinen. In Wahrheit schießt s1e weıl
übers Ziel hinaus. Gewiß gibt es Fälle „Bodensperre ” die durch Ent.
CIBNUNg gebrochen werden muß und nNnıu durch Enteignung gebrochen \A

den kann; das sind aber Kinzelfälle, die die allgemeıne Beseitigung des
Privatsondereigentums Grund und Boden SAr keiner VWeise erforder-
lıch machen. Der Agrarsozlalısmus, verstanden als Überführung allen
Grundes und Bodens das Eigentum der Gemeinschaft (Gemeinde Staat
oder dergleichen) 1st inzwischen 18 wEeIlt 11 die Kreise des Kommunismus
hinein aufgegeben: selbst VOoO kommunistischer Seite geht das Bestreben
heute vielfach betont dahin, das Kigentum Grund un Boden möglıchst
weiıft Z iIreuen möglıchst vielen Menschen Z.uUu FEigentum Grund un
Boden verhelfen, also das gerade Gegenteil VOo Agrarsozlialısmus. Für un  N

atholiken bedeutet Ccs C1IiNe besondere Genugtuung, darauf hinweisen YAM

dürfen daß dieses heute nahezu allgemein angestrebte oder wenıgstiens als
Forderung aufgestellte Ziel VO Papst Leo 111 bereits 18391, qa1so
heute schon fast unvordenklich weıt zurückliegenden Zeit klar un deutlich
verkündet worden ıst (Rerum 1NOVarum 35)

Die Verteilung des Kıgentums Grund un Boden bedarf:i der Tat
dringend der Reform. In grohen Teilen der Welt finden WITLr den Zustand,
daß eiNne kleine Zahl VOo Kiıgentümern ungeheure Flächen ihr nennt,
während die große Zahl derer, die den Boden tatsachlich bebauen, nıcht u  Janl

kein Eıgentum 111}  ( Boden hat; sondern vielfach überhaupt 1n gesichertes
echt auf die Nugung dieses Bodens besigt. Große Teile der Menschheit bıl
den daher C1N Landproletariat dessen Lage oft ebenso schlimm oder och
schlimmer 1st als die Lage des Industrieproletariats den übelsten Zeiten der
liıberal-kapitalistischen Aera. Während die Rechtsordnungen früherer Zeiten
vielfach rechtliche Sicherungen des den Boden bearbeitenden Meysdhen‚ der
nıiıcht selbst Bodeneigentümer. Wal, kannten, hat die neuzeıtliche Entwick-
jung diese Sıcherungen, weiıl sS1C auch umgekehrt den Menschen b den Boden
banden, als der menschlichen und wirtschaftlichen Freiheit widerstrehbend
beséitigt un dadurch erst der Frage nach dem Eigentum Boden ine

Schaärfe verliehen, die iıhr früher nıcht eıgnete.,
Es ıst sehr einselt1ig vesehen, wenn bezüglich der Verteilung des Eigentums

Grund und Boden der Blick sıch 1ıu auf die riesenhaften Besigungen
einıger allzu begüterter Herren oder Familien richtet; die Eigentums-
verteilung rund un Boden leidet noch anderen Mißständen, die
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dem Papier_ ine außerordent:
lich einfa Sa aScC£ die richtigeMischung der Größenverhältnisse
der mittleren und leineren bäuerlichen Besıgungen, die benötigten Flächen
für Nebenerwerbssiedlung raumlichem Zusammenhang mıtden Wohn
siedlungsgebieten bereitzustellen, erweıst sich als 1el schwierigere Aufgabe.
Mit der Zunahme der baäuerlichen un überhaupt der andlichen Bevölkerung
muß C1INe Umgliederung der Kigentumsverteilung Grund und Boden Vor
sıch .gehen, weil es DUr möglich ıst, daß C1INe wachsende Zahl VOo Men
schen der Yamilien Eigentum Grund und Boden gelangt. Wer die
Lösung der Aufgabe fände, Laufe C1LHNEeTr Generation au  N€} größeren
Höfen oder AÄAnwesen TEL kleinere machen - auf dem Papier einfach.,

der Praxis AQus sachlichen aus unsachlichen Gründen So ungeheuer
schwierig der hätte der Menschheit Dienst Eerw1iesecn, der die Er-
findung der Buchdruckerkunst den chatten stellen würde.

Mit gesunder oder ungesunder Eigentumsverteilung rund und Boden
hängt die Frage des Bevölkerungsdruckes noch ıel en als die
Frage der Ernährungswirtschaft. Die den Grund un Boden betreffende
Kechtsordnung gestalten, daß die Verteilung des Eigentums Grund
und Boden icht Nur dem gegenwaärtigen Bevölkerungsaufbau entspricht,
sondern auch den Änderungen dieses Bevölkerungsaufbaus sıch aufend
reibungslos anpaßt, das ıst die große, nıemals vollkommen lösende
Aufgabe.

Wenn der Bevölkerungsaufbau aber plöglich durch außere Maßnahmen
völlig geändert wird, W1€ WILFE es derzeit Deutschland erleben, ann
die Anpassung der Eigentumsverteilung Grund un Boden diese
Änderung ıcht organisch icht reibungslos S1' vollziehen WI1e ja auch
diese Bevölkerungsumschichtungen selhbst alles andere als organische Pro
Ze55 sind un alles andere als schmerz-:- und reibungslos VOT sich gehen. Keine
Bodenrechtsordnung annn vorhinein auf solche Katastrophen eingestellt
S  e 1eTr annn Nnu durch aqaußerordentliche Maßnahmen, die auch wıieder
schmerzliche Eingriffe bedeuten, geholfen werden. Es bedarf keiner Statistik
cs genugt ein ganz klein WECNLS Augenmaß, uln ZU erkennen, daß } iıcht
möglich -ıst, allen Entwurzelten, Vertriebenen, Flüchtlingen Bodeneigen-
ium Zı verhelfen, das als Ernährungsgrundlage für s1ı1cC ausreichend ware. Im
verkleinerten Deutschland 1st ur hunderttausende, Sar Millionen
Bauernhöfe wirklich eın Raum mehr. Reformpläne, die ernst genommen
seın wollen, INuUusSssecnhn S1 Ziele stecken,die ı Bereiche des Möglichen legen.
Möglich ist esS, sehr vielen Menschen oder Familien, sehr 1iel größeren
Zahl als 1€s bisher der Fall Wäar, den. Zugang Z Ne kleinen Stuck
Boden eröffnen, das ihnen eine ZEWISSE zusägliche Ernährungsmöglichkeit
und dem Maße, die Vermögensbildung eıinerse1ts, die Bauwirtschaft
anderseits wieder anlaufen, die MöglichkeitZu Erstellung kleinen
eıgenen Heimes bietet. Eigentum 1sST ıcht die EINZISE Kechtsform, der
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dieser Zugang zumBoden eröffnet werden kann,aber immerhin die starkste
un eindrucksvollste; s1e sich ermöglichen laßt, verdient S1e gegenüber
andern Rechtsformen den Vorzug. Gleichviel aber, ob Kıgentum oder eine

andere Rechtsform, ohne erhebliche Änderung der bestehenden Verteilung
von Bodeneigentum oder mindestens Bodennugungsrechten aßt die Sache
sıch nıcht durchführen. Es besteht aucheın Zweifel, daß diese Änderung
zumal m17 KRücksicht auf die Beschleunigung, mıt der S16 bewerkstelliet
werden muß DNDUu ] Wege obrigkeitlichen Eingriffs die bestehenden
Kigentums- oder andern Rechtsverhältnisse Boden geschehen annn Da
ecs sıch ec1H zwingendes Erfordernis des Gemeinwohls handelt; besteht die
Befugnis 7U solchen Kingriffen grundsätzlich ohne jeden Zweifel.
Fraglich annu  m SCcC1H und ıst der JTat, VO welcher Art diese Eingriffe
SsSeC1iNn MUSSCH, wirklich uln Ziele führen. Das bedarf sorgfältiger nd
vielseiıtiger sachkundiger Überlegung; zugleich aber INUuUussecen die Fragen
rasch gelöst werden; enn die Not drängt und ird mıt jedem verlorenen
Jag unerträglicher. Die Menschen ussen unterkommen, mussen irgendwie
wieder verwurzelt werden, mMussen iıhren Lebensunterhalt finden, zunachst
einfach die ZU Erhaltung von Leben, Gesundheitnd Arbeitskraft erforder-
ıche Nahrung, annn iıne wirtschaftliche Daseinssicherung, WI1e S$1e Z

gesunden un natürlichen Familienleben gehört daß der Vater Unter-
haltspflicht gegenüber den Seinigen erfüllen kann, daß die vaterliche Auto-
rıtät auch ıhrerwirtschaftlichen Untermauerung sıchtbar un eindrucks-
voll VOoO den Augen der Kinder dasteht.

Unfruchtbar sind alle Reformprogramme, die sıch darin erschöpfen,was

Mißfäalliges, Mißgestaltetes ZU beseitigen; fruchtbar SEC1N, muß Ce1in

Reformprogramm abzielen auf das, w as ZU schaffen oder aufzubauenıst; das
Materıal Z UIT. Aufbau ann annn ge werden vo dem, w as als
abbaureif erkannt ist

alle deutschen Volksgenossen SoOWEe1T s16€6 noch besizend sind sıch
schon der Bereitschaft durchgerungen haben die erforderlichen Opfer
bringen ihre demokratichen Staatswesen erforderliche politische
Mitwirkung ZU den ZU treffenden gesepBlichen. Maßnahmen gewähren un
die daraus siıch ergebenden Eingriffe 1 ihre bisherige Rechtsstellung willig
dulden. darf (üglich bezweifeltwerden. Leider mMu dieser Zweıiıfel auch auf
diejenigen Volksgenossen- ausgedehnt‘ werden, die sıch als Christen he-
zeichnen un 25800 Teil sıch betont ocQristlich geben Es 1sSt nichts Neues, daß
vo vielen, die sich Christen ennen und ohl auch gutgläubig für Christen
halten, das Christentum als eine Art Versicherungseinrichtung für irdischen
Besit und das auf dıesen Besit sich gründende irdische Wohlleben angesehen
wird w 1° anders wAare das Christentum bei vielen Nicht-Christen, bei
der großen Mehrzahl der heutigen Sozlalısten, diesen Ruf gekommen,
wenn nıcht Christen selber durch ihre Denk- und Handlungsweise
diesen Ruf gebracht häatten Man hat den FEindruck als sSC1 für diese uble
Art VO Christentum heute wieder Konjunktur! Wirkliches Christentum
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beweist Go tesliebe durch die Übung der Nächstenliebe, die ZUuUVoraus-
sebung und Vorstufe hat die vollständig erfüllte Gerechtigkeit, a1so icht
bloß die ausgleichende Tausch- oder Verkehrs-Gerechtigkeit, sondern ehenso
die sozlıale Gerechtigkeit oder Gemeinwohlgerechtigkeit, die alles das
eisten gewillt ist un tatsachlich leistet, W as des Gemeinwohles, 1er
des geordneten, befriedeten, ersprießlichen Zusammenlebens ı der Volks-
gemeinschaft willen geboten 1STE und VO der zuständigen Obrigkeit 1311 e1N-

zeinen ezeichnet un umschrieben wird.
Sovıel ZUFrage der Eigentumsverteilung Grund un Boden.
dozusagen die zweıte Entwicklungsstufe der Bodenreformbew ıst die

WYorderung, iıcht ZWarTr das Eigentum Grund und Boden, ohl aber die
508 Grund renlie „sozlaliısieren“ oder, W IC es oft ausgedrückt wırd,
„„Iur die Allgemeinheit wiederzugewinnen” Diese legtere Ausdrucksweise
erklärt sıch aus der üblichen Begründung dieser Forderung, naäamlıch die
Grundrente oder Bodenrente entstehe durch die Arbeit der Allgemeinheit
und gebühre deswegen der Allgemeinheit; daneben werdenoch C111C Anzahıl
Hilfsgründe angeführt, auf die aber wesentlich ıcht ankommt. Was i1st
Grundrente?

Meist scheıint an g CNOMMEH werden, die Grundrente sCeC1. cC1n eindeut1ig
feststellharer eıl des Gesamtertrags Grundstücks: C1InNeil des(Rein-)
Ertrags, den das Grundstück seınem Eigentümer bringt. führe sıch zurück auf
dessen Tätigkeit,e1inNn anderer eil auf die ı das Grundstück gesteckten Auf-
wendungen, ein legter Teil auf das Grundstück aqals solches., insofern
nichts anderes als eben dieses Stück Erdoberfläche ıst un qls solches SEW1ISSEC
Nugungsmöglichkeiten bietet. Soweıt sich u Lagevorteile handelt., scheıint
das Legtere einigermaßen verständlich: weıl dieses Grundstück eIN

grundstück Z W Ee1er großstädtischer Hauptverkehrsstraßen 1st besiBt es kraft
dieser sSCeC1INer Lage SANZ abgesehen davon, wessenl Kigentum steht,
wW16€6 cs Ö© sSseINCMM Eigentümer verwaltet wird, WIC derzeıt bebaut SsT,
16 bevorzugte Ausnugungsmöglichkeit, Zie A Errichtung S Ver-
waltungsgebäudes oder Geschäftshauses. Es ı1st auch bekannt, daß dieser
Vorzug unter gewöhnlichen Umständen ı Preis des Grundstücks sich aus-

zudrücken pflegt, sich offenbart, daß der Käufer auf Ertrag
lediglich kraft des Lagevorteils rechnet, der jedenfalls der Verzinsung des
VO ihm aufgewandten Kaufpreises. gleichkommt. ıel fragwürdiger 1st die
Sache schon,. wenn C sıch die landwirtschaftliche Nugbarkeit des Bodens
handelt. Gewiß spielt. auch 1er die Lage iNe oft entscheidende Rolle;
beispielsweıse ist e1iNe“ SONNISC Lage für den Anbau der Weinrebe geeigneter
als i1ine der Sonne entbehrende Lage; ebenso sınd die Vorflutverhältnisse oft
VOo entscheidender Bedeutung. ber die Bodenbeschaffenheit selbst ıst nicht.
minder bedeutsam: inwıleweıt aber ıst s1e6 abe der Natur, inwWw1e€ W e Frucht
des menschlichen Fleißes? Dasselbe gilt schon vo den Vorflut- un Be-
wässerungsverhältnıssen: s1€e6€ beruhen auf Gegebenheiten der Natur, sind
aber weitgehend gestaltet durch den Menschen, Arbeit un die Vo
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ıhm geschaffer
Weinlage infolge Vor ringens der Reblaus f en Wei lor
und die ihren LagevorteilenZ verdankenden er esenen We nerträge eın

Ende nehmen, sind da die Vo der Natur gegebenen Lagevorteile und die
ihnen entsprechende Grundrente untergegange oder bestehen S16 noch und
können Nu infolge des Versagens der menschlichen Abwehrmaßnahmen

das Vordringen des Schädlings nicht mehr ausgewerte werden? (:
lingt C5S, versteppte oder versumpfte Gebiete durch Aufforstung oder Ent

Gabe derwasserung usSWwWw. wieder KErtrag Zı bringen, w as ıst nunmehr
Natur, W ds Erfolg des menschlichen Fleißes, der menschlichen Kunstfertigkeit
und der VOo Menschen auf diese Verbesserungen gemachten Sachaufwendun-
gen? Die xx fiich Aufgliederung Ertrag naturgegebener Vor-
bedingungen, sachlicher Aufwendungen und menschlicher Arbeit hat ihren
hohen Erkenntniswert; aber ist die Meinung, diese Anteile ließen sich

dem Sinne ziıffernmäßig feststellen wWwWIie eiwa die Zusammensebung der
Atmungsluft aus Sauerstoff, Stickstoff un andern, mengenmäßig.gerTINS-
fügigeren Bestandteilen*

So einmut1ıg die Wirtschaftswissenschaft dieser Frage urteilt, -

ausrottbar ıst halbwissenden reisen die Vorstellung, wirtschaftliche Vor
ließen sich ziıffernmäßignd rechnerisch erfassen 1 der gleichen Weise

w1e€e physikalische oder technologische Vorgänge. Die Täauschung hat ihren
Grund darin, daß der Wirtschaft 1ne Seite sibt, die tatsächlich
rechenhaft ıst; das 1st die Seite der wirtschaäftlichen Verkehrsakte. alle
UmsäaBsıch meßbar Preisen vollziehen. Die Wirtschaft als solche aber.,
als Ganzes, ist wesentlich nıcht rechenhaft icht „quantifizierbar““
eben darum. weil Wirtschaft eın Naturprozeß sondern eın Kulturprozeß
st Die Meinung, die Grundrente lasse sich wenNnn auch mıiıt YSEWISSCH

Ungenauigkeiten, die sıich 1 das Veranlagungsverfahren einschleichen 0g
un die ma auf nehmen ziffernmäßig eindeutig feststellen
un abschöpfen, beruht legten KEndes auf der ıIrrıgen Gleichsegung wiırt-
schaftlichen nd technologischen Geschehens. Steht €Ei fest, daß die Grund
rente sich nıcht ııin diesem Sinne eindeutig feststellen läßt, erledigt sich die
Forderung ihrer „restlosen Abschöpfung VO selbst: wWas begrifflich nicht
vollziehbar ist, ann rechtlich, wirtschafts- oder sozialpolitisch nıicht geboten
se1n.

ber die Begründung, die Grundrente entstehe durch die Arbeit der
Gemeinschaft zielt ] auch ganz anderswohin. Daß eın Grundstück ıne

siınd uch zılfernmäaäaßige Aufgliederungen möglich, ber Nur irgendeinem
durchaus beschränkten, nıcht schlechthin gültigen Sinne, h DNUr S daß DEWISSEC
Daten als vorgegeben an SCHOMUMNENwerden. A, W., lassen sich vergleichende Un-
tersuchungen verfahrensmäßig einwandfrei durchführen und wertvolle Einsichten daraus
gewinnen, aber immer Nnu  —_- ‚ceteris_ paribus‘; die Inanspruchnahme der Grundrente für die
Allgemeinheit ber würde voraussetzen; daß ihre ol Größe sich ermitteln ließe luln-

abhängig VONn allen V oraussetzungen bezüüglich Löhnen und Preisen sSsOoOwI1e der Höhe des
Zinsfußes. Das ber ist begrifflich und verfahrensmäßig unmöglich.
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zurückz an ıst S enb uch Sar gedacht.
Gr ‚dstück eine güunstige Verkehrslage hat,; wird ı derDaß dagegen

Regel darauf beruhen, daß die Gemeinschaft (Gemeinde oder Staat) e1NeE

Straße eE1INe®e Brücke, i1ine Bahn gebaut hat 1€ dieses Grundstück zugänglich
macht. Immerhin annn auch anders SC vielleicht lıegt das Grundstück

Nne natürlichen W asserlauf und hat der Grundstückseigentumer selbst
nNne Hafen oder doch Anlegeplat geschaffen und sCLNEIN Grund-

Ya
Astuück erhebliche Verkehrsvorteile gesichert. der eINC Grundstücksgesell-

schaft hat draußen Stadtrand ein umfangreiches Gelände erworben.
durch Straßen aufgeschlossen un schließlich och EeEiINe Schnellbahn dorthin
gebaut; auch 1ler aßt sıch icht behaupten, der nunmehr zweiftfellos be
trächtlich gesteigerte Bodenwert und die ihm entsprechende Grundrente
beruhten qauf der Arbeit der Gemeinschaft: der sollen WITr ıer VO gC-
steigerter Grundrente nıcht sprechen un die höheren Mieten, die um der
gunstigen Verkehrslage willen VO den Mietern gezahlt werden, diesem
Falle icht als Grundrente, sondern qls Kapitalzins für das ı der Schnell-
bahn angelegte Kapıtal anschen, uu deswegen, weıl diese Schnellbahn ıcht
VO Staat oder Gemeinde, sondern vVOo Eigentümer selbst gebaut worden
ist? Ändert dieser Umstand eiLiwas der h «  ‚e 13 Natur der
Mieten? -

Wasunscre Begründung meınt und will, ıst sechr vernünftig; u  jn muß man

6S richtig ausdruücken. urch Arbeiten, Werke Schöpfungen, Unterneh-
MUNSCH der Gemeinschaft viele Grundstücke qaußerordentlich an

Ausnugungsmöglichkeit, fallen daher den Figentümern dieser Grundstücke
große wirtschaftliche Vorteile ohne EISCHNECS Verdienst, ohne EISCHNC Leistung

Es 1st gyanz der Ordnung, daß die Allgemeinheıit (Gemeinde oder
Staat), die die Kosten dieser Maßnahmen tragt,die Vorteile derselben iıcht
einzelnen als unverdientes Geschenk zuwirft, sondern diejen1gen, die die
Vorteile genießen, Zzu Kostentragung heranzieht. Und machen die hei den
beteiligten FEigentümern anfallenden Vorteıile mehr aus als der gesam(te
Kostenaufwand, sind diese überschießenden Vorteile 00 sechr geeigneter
Besteuerungsgegenstand; wenn das Gemeinwesen ZUu Deckung :SPC1INES Finanz-
bedarfs Steuern erheben muß dann handelt es billiger un gerechter

solche durch e1gCeNEN Maßnahmen geschaffene Veorteile Zu Steuer
heranziıeht und selbst Zanz wegsteuert, als wenn e6s das, Was der Mensch
durch e1iNc E1IYCNE Arbeit, Tüchtigkeit, seinen W agemut, ne Unter-

nehmungslust geschaffen hat, der Besteuerung unterwirft. 1Iso die Be
gründung wa  Ca recht; das, wäas begründet werden sollte, bedurfte BC-
wW1S55sSeHN Richtigstellung.

Allerdings meınt und ıll unseTIe Begründung och etwas anderes. Aller
Ertrag des Grundes und Bodens nıcht nu die höheren Erträge bevor-
zugtier Lagen un dergleichen gehe auf 16 Arbeit der Gemeinschaft -
rück, weiılNur Rahmen ne geordneten und gesicherten Gemeinschafts-

203



SE

von Ne reunıng

(Staats )Lebens, DNDUu baa blühenden Volkswirtschaft solche Erträge
fössen; die OrdnungundSicherheit €es Gemeinschaftslebens, die Blüte der
Volkswirtschaft aber sC1 das Werk der Gemeinschaftsarbeıit, des Zusammen-
wirkens aller Ferner wird daran gedacht, daß eiwa der ländliche Boden Nur
deshalb C1INe Grundrente abwerfe, weil die staatlichen Zollmaßnahmen den
Getreidepreis auf solcher ohe halten, daß für den getreidebauenden Land-
wirt ber den ErsaB sSCIHET Erzeugungskosten hinaus eln Ertrag übrigbleibe,
daß ebenso der stadtiısche Wohnboden eine Grundrente NUur deswegen rage,
weiıl die Stadtbewohner durch ihre Arbeit 1e1 verdienen, daß sS1€ eINeE

Miete zahlen imstande sıiınd die ber die Verzinsung und Abschreibung
der Baukosten hinaus e1iNe Vergütung der Lagevorteile des Grundstücks ent-
halt Das alles ıst richtig, beweist aber zunachst Nnu wW1e schwier1g un
fragwürdig der Begriff der Grundrente 18  e Im übrigen ließe sıch das-
selbe auch VOoO Kapıtalzıns und selbst VOo Arbeitslohn ohne Ordnung
un Siıcherheit des Gemeinschaftslebens ohne C1NE€E B CWISSC Blüte der Volks
wirifischaft ann auch der Arbeitgeber keine oder jedenfalls keine aus-

reichenden Löhne zahlen un ist auch für Kapitalzins eın Raum (Wucher-
ZINSECN können allerdings gerade wirtschaftlichen Notzeiten erpreßt wer-

den; dieser VWucherzins aber ı1st eın Anteiıl 0M Ertrag der Wiırtschaft,
sondern aub Al der Substanz!)

Der inweis darauf, daß die ohe der (Grundrente nicht 11Lu  vr Vo all-
Wohlergehen der Gemeinschaft abhängt,. sondern überdies durch

bestimmte oöffentliche wirtschaftspolitische und andere - Maßnahmen
weıtgehend beeinflußt wird, 1st VO großer Bedeutung. Die Grundrente für
die Allgemeinheit- Anspruch: /AN nehmen, weil dem 1st, geschähe aller-
dings mıt 1e1Recht oder Unrecht, WI1Ie wenn al aus dem gleichen
Grunde den Kapitalzins oder Sar den. Arbeitslohn für die Allgemeinheit
Anspruch nehmen wollte, ohl eın vernünftiger Mensch denkt Wohl
aber Jegt sich die Frage nahe, oh es möglıch SCH, durch geeignete.wirtschafts-
oder finanzpolitische Maßnahmen oder wWI1e © die Bildung der Grund

zügeln, s16 gesunde Bahnen lenken und auf ein zuträgliches
Maß ZU beschränken. So beschränken enn auch die Bestrebungen der Boden:-
reform sich ıcht darauf, den „unverdienten Wertzuwachs“‘ Zu Deckung des
offentlichen Finanzbedarfs heranzuziehen, die Grundrente besteuern,
sondern stecken sıch das 1€e€  ! weitere Ziel € Steuerung der Grund
rentenbildung selbst.

Seit Jahrzehnten machen WITr eutschland die Erfahrung, daß der Boden
der Umgebung der stadtischen und industriellen Wohngebiete ganz

unverhältnısmäßig Preise steıgt sobald irgendwie steht daß
einmal|l Bauland werden wird. Der Baulandpreis einschließlich des Preises

„bauhöffigen““ Geländes lıegt oder lag jedenfalls ı1 Deutschland SaANZ erheb-
lıch höher qals der Preis landwirtschaftlich A Grund und Bodens.
Grundstücke besonders bevorzugter Lage ausländischen roß-
und Weltstädten noch 1e]1 höhere Preise erzielen als Deutschland das
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'k i*iigé_h‘tümiicjae i;éij uns ist. oder _5w514r; -da{ßl auch 3er" i303e!.1 Jer Städt£Ähd-
gebiete der 'Pi:piésteig'erimg*=teilnahni‚ und war in sehr viel stärkerem
Maße, als vergleichbaren Umständen im Auslande. Diese Tatsache be-
deutete ıne empfindliche Verteuerung des Wohnens breitester Volkskreise,
eine fast unüberwindliche Erschwerung der offenen Bebauung un damıt der
Schaffung gesunder Eigenheime mit zugehörigen Gärten. So mußte sıch die
Frage aufdrängen: Was aßt sıch tun, diesem eigenartiıgen Übelstande
asbzuhelfen? Wo liegen die Ursachen, die gestalttien, aus den Mietern
hohe Mieten herauszupressen, daß 81€6 nıcht NUur den Verzinsungs- nd Ab-
schreibungsbedarf des Baukapıtals, sondern überdies noch die Verzinsung
eines hohen Bodenpreises oder., W as sachlich dasselbe ist eine erheblich
höhere Grundrente ergeben als die einstige landwirtschaftlıche Grundrente
des gleichen : Grundstücks? Handelt sı Zwangsläufigkeiten, die 1m
Rahmen unserér Wirtschaftsverfassung iıcht beheben sın  d, oder sınd
Auswirkungen vermeijdbarer un behebbarer Fehler _ unserer Rechtsord-
nNnung, insbesondere UNsSCTET Bodenrechtsordnung? “

Die Tatsache, daß die unerfreulichen Erscheinungen ZU mindesten ın
dieser Schaäarle unter ansonsten vergleichbaren Umständen in andern
Ländern nicht auftreten, legt die Mutmaßüung nahe, daß die Ursache ın Ver-
schiedenheiten der Rechtsordnung hege. Die Bo_‘danef—ormer sind der UÜber
zeugung, daß das ın Deutschland ın besonderem Grade entwickelte Boden-
beleihungswesen und die rechtliche Ordnung, ünter.der dieses Bgieihuflgs-
esec steht, die Schuld den Mißständen trägt un daß darum 1ler eine
Reform einseBen muß Bodenreform ıst Bodenk 1 retorm. Außer allem
Zweifel steht, daß es jahrzehntelang sich höchst nachteilig ausgewirkt hat,
daß das auf dem Grundstück erstellte Gebäude für die auf den noch -
bebauten Boden gelegte Kaufpreishypothek haftet; diese Regelung gibt
dem Kigentüumer und"Veräußere'r des Bodens eıne allzu starke Stellung, die
ihm gesliattet, auch erheblich übersegßte Veräußerungspreise m1t Sicherheit
hereinzubringen auf Kosten der Sicherheit der Baulieferanten und Bau-
arbeiter. für deren Ansprüche doch das durch s1e geschaffene Bauwerk
erster Stelle haften sollie. Die Vorschläge für’ein künftiges Bodenbeleihungs-
recht gehen auseinander:; verschieden aber auch die Wege sind, die s1€e

der eit Z W1-Ein sachverständiger Kritiker möchte vielleicht einwenden, daß doch in
schen den hbeiden Weltkriegen die Mieten der Neubauwohnungen nicht einmal die Deckung

daß also die hier angegebenen tatsächlichen Vor-des Zins- und Tilgungshedarfes ergaben,
aussetzungen Sar nicht zuträfen. aß die staatlıche Wohnungspolitik genötigt Wäar, in den
verschiedensten Formen (Hauszinssteuerhypotheken Ü, m.) ınıt öffentlichen Mitteln

ZUr Senkung des Zinsbedarfs einzuspringen,Finanzierung des Wohnungsbaus und ” damit
ist bekannt. Nichtsdestoweniger hielten die Bodenpreise sich ım Großen und Ganzen auf
der früher üblichen Höhe Es mussen 1590 kräfte ım Spiele sein, die nachhaltig und wir-
kungsvoll die nnatürlich aufgeblähte Grundrente schützen, . daß her der Kapitalertrag in

Bedrückung kommt un den Wohnungsbau nicht völlig ZU Erliegen kommen zZz.u

Beihilfen aufrecht erhalten werden Inu Die Dinge liegen Isolassen durch öffentliche
Wirklichkeıit noch 16€. hliımmer, als q1€e ben vereinfachend  f dargestellt sind.
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Im Augenblick steht die Frage S IMNuUussch sSe viel Wohnungen g C-schaffen werden;: die schaffenden Wohnungen sollten möglichst nıcht eue
Mietskasernen SCIN, nıicht ı11} gedrängter Bauweise errichtet werden, sondern
tunlichst aufgelockerter, offener Siedlungsweise, tunlichst 5 daß eın
anfänglich notdürftiges Behelfsheim m1T der eıt wırklich wohn:-
lıchen Kigenheim der Familie ausgebaut werden kann, möglichstgroßen Zahl VOo Fällen umgeben VO Kleingarten, kleinem Nug
gartien, der C1Ne Ernährungszulage gewährt und die Familie wIrt-
schaftliche Krisen festigt, da» Überstehen eıt der Erwerbslosigkeitsowohl sachlich als seelisch erleichtert.

Was ıst LUnN, damit die Schaffung gesunder W ohnsiedlungsverhältnissenicht ungerechtfertigter Verteuerung des bisher icht bebauten, aqalso
landwirtschaftlichnBodens scheitert? In der Hauptsache stehen rel
einzuschlagende Wege Erörterung: Preisstopp. Grund wertsteuer.
gegebenenfalls Verbindung mıt Wertzuwachssteuer, Abschöpfung der
allenfalls künftig steigenden Grundrente der bebauenden Flächen. Die
Maßnahme des Preisstopps ıst C1N6 Gewaltmaßnahme; vorübergehend in

außergewöhnlichen Zeiten angewandt, hat s1C ihr Gutes un iıhre Berechti-
gung; auf die Dauer muß S16 mehr schaden als nuüuben; S1€6€ blockiert en
Markt bzw ruft den Schwarzmarkt mıft all seıinen unerfreulichen Begleit-
erscheinungen 1018 Leben (auch für Grundstücke gibt es Schwarzen
Markt'). Die Bodenreform annn sich mit bloßem Preisstopp für Grund-
stucke ıcht zufrieden geben. Eine tühlbare Grund w rt steuer hat ann ihren
guten Sıinn und wirkt sıchsegensreich aus, wWwWenn die Bodenpreis- un Boden
wert-Steigerung ersti eıt eintrıtt, da die Bebauung ahe bevorsteht
un tatsächlich durchführbar ıst; alsdann IS diese Art der Bodenbesteuerung
® den Eigentümer ene1gt machen, den Bauland gewordenen
und als Bauland ewerteten Boden bald aqals möglich der Bebauung ZUZU-
führen; S16 erschwert die spekulative Zurückhaltung des Bodens un wirkt
der Errichtung Bodensperre enigegen. dekt ahber die Bodenpreissteige-
rung bereits eıt C1H, Bebauung och Jange nicht Zı denken
ıst, sC1 C5S, weil noch eın Bedürfnis dafür besteht, sSC1 CS weıl WIC heute
Lrot; dringenden Bedürfnisses die Bauten mangels Baustoffs sich icht AuUS-
führen Jassen, wirkt die Grund wertsteuer sich als ungerechtfertigt
drückende Belastung des rundstücks wäahrend der eıt SCIHNer landwirt-
schaftlichen Nugßung aus,. Die Wertzuwachssteuer ıst sıch eC1116 durchaus
gerechte, C111 ausgesprochene steuerlicheLeistungsfähigkeit treffende Steuer,
aber dem, es ıer geht, vermag s1€e nichtsbeizutragen. So bleihbt
solange Erscheinung des Preisanstiegs bauhöffigen Geländes un alles,
wa damit zusammenhängt, ıcht den Ursachen angepackt un A U S-

geraumt werden annn praktisch ıNnu der dritter Stelle nannte Weg,die Abschöpfung derjenigen Ertragssteigerung des bebauten Grundstücks,
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gehend, a stie rung netwird. Diese Er ragssteigerung

Vergleich be  1 landwirtschaftlicher Nugung erzielten Ertrag aßt
sıch ausreichendM  u ermitteln. VWeiß jeder Grundstückskäufer, daß auft
keinen Fall i denGenuß dieser Ertragssteigerung kommt., s 16 vielmehr unier
allen Umständen als Steuer oder unter anderm Namen abgeschöpft werden
wird, annn und wird keinen ennenswer höheren Preis als denjenigen
des landwirtschaftlichnBodens anlegen, uß und wird auch der
Bodeneigentümer sıch mıt diesem Preis begnügen, da 1ja auch weiß, daß

Grund-niemals i den Genuß des nach Bebauung etwa höheren KErtrages des
stuücks gelangen wird.

dieses Verfahren sich einfach einspielen, ob vollkomnıene
Ergebnisse zeıtıgen wird, Befürworter erwarlten, annn füglıch
dahingestellt bleiben. Grundsäglich 151 die ache wohldurchdacht; grund-
sägßliche Einwendungen oder Anstände sın  d micht erheben; el  5 anderer.
erst Sar besserer Weg ist iıcht bekannt un auch iıcht abzusehen. Darum
erscheint geboten, diesen Weg, ZWAarTr ohne übertriebene oder Bar VerTr-

stıiegene Erwartungen, aber mutig un entschlossen ZU beschreiten.
Unter der Führung des verdienten Altmeisters AdaolfDamaschke (F

hat die deutsche Bodenreformbewegung den groben Agrarsozialismus iıhrer
ausländischen Vorgängerinnen frühzeitig abgestreift; leider blieh sS1€e

wenıgstiens bis ne WI® Grade wissenschaftlich unhalt-
baren Grundrentenlehre verstrickt. Das beeinträchtigte un beeinträchtigt
A Teil heute och die Fruchtbarkeit der außerordentlich wıichtigen nd
zutreffenden Erkenntnisse, deren Verbreitung 1e deutsche Bodenreform:-
bewegung sıch jederzeit vordringlich angelegen SC1LIN 1eB Das, worum der
deutschen Bodenreformbewegung Legten geht, sınd wesentliche Forde-
rFungecn christlicher Sozialreform, 367 erster Stelle ZU. VWohle der Familie.
Daß maßgebliche Bodenreformer daran festhalten diese guten und .  W

richtigen Forderungen mıt wıssenschaftlich unhaltbaren Grundrenten-
lehre begründen, 1st leider geeijgnet, gerade denjenigen, der gute nd
richtige Forderungen auch sauber und einwandfrei begründet sehen möchte,
abzuschrecken und zunächst Gegnerschaft herauszufordern. Manchmal
ann ma sıch des Eindrucks ıcht erwehren, als wollten begeisterte Boden-
reformer die Bodenreform ZU Rang Weltanschauung erheben. Der
guten Sache der Bodenreform könnte ma  am} keinen schlechteren Dienst iu  >}
Bodenreform ist eın Inbegriff rechts-, wirtschafts:- und sozlalpolitischer
Maßnahmen., die schlicht und nuüuchtern jede einzeln un alle ihrem Zu-
sammenwirken auf ihre Kignung un Tauglichkeit, Zu erstrebten Ziel Zzu

führen, Z.u ;prüfen sind. Ziel sınd geordnete laändliche un stadtische Sied
lungsverhältnisse qals Grundlage für e1in gesundes Familien- und Volksleben.
Diese Werte sind wWwW1€ sich für 11 von selhst versteht weltanschaulich
verankert: auch ıst es gewiß eın Zufall daß führende Männer der Boden-
reformbewegung nach dem Vorbild Vo Adolf Damaschke nıicht Nnu  f als
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Christen sıch bekennen und aus ihrer christlichen Gesinnung die Kraft
ihrer Lehbensarbeitschöpfen, sondern auchz nnerer Gesinnungsverbunden-
eıt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mıt kirchlichen Kreisen suchen nd
pfiegen.

Zur Begegnung des stens mı1t dem Westen
Von ERNST DOÖOBELE

Es annn icht wundernehmen, daß Friedrich Muckermann sıch bewogen
fühlte, Zu raumlichen Begegnung Rußlands nd des estens den Ufern
der Elbe und Donau ein Wort N der Tiefe universalen Geistes VAN

sprechen Ccs wurde sC1Nn Jegtes Wort, SC1H Testament *. Siıcher War azu
beruften. Er WAar selhst längere Zeıit ı Polen nd ı Rußland:; hat die
waälzenden Ereignisse von 1917 hiıs 1929 au  N der Nähe verfolgt; saß mıt

e1ine Bronzetafelpolnischen Gefangenen russischen Kerker, —
Kirche ı Wilna hielt den Dank der Polen ıhn fest, den ank für

die viıelseitigen Hıilfen, die ihnen damals eisten verstand. Dasöstliche
Sozial- und Wirtschaftsphänomen hatte ıhn ferner dermaßen geistesgeschicht-
lich beschäftigt, daß VOoO  » Jahren eiıne Liga ı111  N Leben rief un dieelt
laut aufmerksam machte auf die Ideologıe Osten Kuropas und auf die
darinverborgene tatıge Richtung ZUuU Universalen. Mit der fesselndenGe
stalt dieses SEC1INCS legten. Buches, mıft Solowjew, hatte sich einzelnen
Aufsaägen mehrfach befaßt, un S1€ Jlegte ıhm ans Herz, iıhre i{deen gerade

diesem epochalen Ereignis der Welt verkünden.
Schon AUS politischen Rücksichten befliß sich der Verfasser mı1ıtgewohntem

Geschick und neutraler Vornehmheıt ne überlegten Stils und gewählter
Formulierungen. Er Lat das gewiß des chos willen, das großer
Prophet un Rufer wecken un finden soll, also ı Interesse des Zustande-
kommens geistigen Berührung, der Anbahnung Einigung
Sinne ehrlich bemühten beiderselitigen Verstehens, 191 Zusammen-
schlusses welteren politisch-wirtschaftlich-.sozialen Austausch für
e1iINe endgültige Periode des Friedens. Das weıt gesteckten Ziele

LroB der Wolken, 1€ sıch nach Kriegsende sofort Horizont erhoben.
Muckermann bedient siıch sSC1INEIN hohen Zweck russischen Ver-

mittlers, ohl eingedenk der östlichen Abneigung, Stimme des estens
Gehör A schenken. Wem könnte Rußland jedoch williger SsSCc11 Herz
schließen als der Stimme Solowjews, sSsEeEINES größten un tiefsten Philo

sophen? Sein kurzes, aber erfülltes Leben (1853—1900), ecin yanzZcs Denken
unArbeiten war bestimmt durch die ıhnbeherrschende Idee der Versöhnung
Rußlands mıt dem Abendland Aus dessen (Geist un Christentum hatte s  —
ja doch die russische Kultur und Kirche gebildet, bis sS1e sich spater davon

Solowjew, Zur Begegnung des Ostens mit dem Abendland. Olten/Schweiz 1945, Verlag
tto W alter.
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